
Beschlussauszug
aus der

Öffentliche/Nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 
vom 12.04.2022

Top 5 Antrag auf Bewilligung der Investitionszuweisungen sowie der Mittel aus dem 
Gesetz über den kommunalen Entlastungspakt

Beschluss:

1. Die Stadt St. Ingbert beantragt für das Jahr 2022 die Bewilligung der Investitionszuwei-
sungen gemäß § 11 Abs.3 Satz 2 und 3 des Gesetzes über den Saarlandpakt, die gemäß 
den Vorgaben des § 11 Abs.3 Satz 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt auf die Kom-
munen verteilt werden. Die Investitionszuweisungen werden zur Finanzierung der im 
Haushaltsplan 2022 vorgesehenen Investitionen verwendet.

2. Die Stadt St. Ingbert beantragt für das Jahr 2022 die Bewilligung der gemäß §12 Abs.1 
des Gesetzes über den Saarlandpakt vorgesehenen Mittel aus dem Gesetz über den kom-
munalen Entlastungsfonds, die entsprechend den Vorgaben des § 12 Abs.2 des Gesetzes 
über den Saarlandpakt auf die Kommunen verteilt werden. Die Mittel werden entspre-
chend den Vorgaben des § 12 Abs.1 ebenfalls zur Finanzierung der im Haushaltsplan 
2022 vorgesehenen Investitionen bereitgestellt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
37 0 0


